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Betriebsprüfung – So zahlt sich gute Vorbereitung aus

(Köln, 24.01.2024) Eine Prüfungsanordnung bringt häufig Unruhe in das Unternehmen. Die Sorgen vor Mehraufwand 
durch viele Nachfragen, vor möglichen Hinzuschätzungen und Steuernachzahlungen als Ergebnis einer Betriebsprü-
fung sind groß. „Eine gute Prüfungsvorbereitung kann jedoch zur Entspannung beitragen. Wer sich mit Ablauf, Spiel-
regeln und Tücken einer Prüfung auskennt, kann viele unangenehme Überraschungen vermeiden“, so die Steuerbe-
raterkammer Köln.

Was ist eine Betriebsprüfung?
Mit einer Betriebsprüfung will der Fiskus die steuerlichen Verhältnisse von Unternehmen ermitteln, prüfen und beurtei-
len, um die Gleichmäßigkeit der Besteuerung sicherzustellen. Sie kann sich auf eine oder mehrere Steuerarten, einen 
oder mehrere Besteuerungszeiträume oder bestimmte Sachverhalte beziehen. Im Unterschied jedoch zu den Überra-
schungsbesuchen der Lohnsteuer-, Umsatzsteuer- oder Kassennachschau muss eine Betriebsprüfung vom Fiskus 
immer schriftlich angekündigt werden. Damit sind Umfang, Dauer und Zeitraum der Prüfung bekannt und Steuer-
pflichtige können sich gemeinsam mit ihren Steuerberater/innen vorbereiten.

Wer wird geprüft?
Das Finanzamt kann unabhängig von Rechtsform und Größe jederzeit eine Betriebsprüfung in Unternehmen durch-
führen. Prüfungen können demnach z. B. bei einer Aktiengesellschaft, GmbH oder GbR erfolgen, aber auch bei Frei-
berufler/innen, Kleinunternehmen oder Betrieben der Land- und Forstwirtschaft. Wie oft das Finanzamt im Rahmen 
einer Betriebsprüfung vorbeischaut, hängt neben anlassbezogenen Prüfungen insbesondere von der Größe des Un-
ternehmens ab, d. h. wie viel Umsatz und Gewinn im Jahr erwirtschaftet wurde. Das Spektrum reicht vom Kleinstbe-
trieb, der statistisch nur sehr selten geprüft wird, bis zu anschlussgeprüften Großbetrieben, die laufend der Prüfung 
unterliegen. Auch Privatpersonen können geprüft werden, sofern sie in einem Jahr mindestens 500.000 Euro positive 
Einkünfte aus nicht unternehmerischen Tätigkeiten erhalten.

Wie ist der Ablauf der Betriebsprüfung?
Die Betriebsprüfung beginnt mit der Prüfungsanordnung, in der das Finanzamt schriftlich mitteilt, wer wann und was 
geprüft wird. In der Regel rufen Prüfer/innen zuvor bereits an, um einen Termin abzustimmen. Dieser findet dann zu-
meist während der üblichen Geschäfts- oder Arbeitszeit in den Geschäftsräumen der Steuerpflichtigen statt. Die Steu-
erpflichtigen unterliegen dabei bestimmten Mitwirkungspflichten. Sie müssen Auskünfte erteilen, Aufzeichnungen, 
Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden zur Einsicht und Prüfung vorlegen, Erläuterungen geben, die zum 
Verständnis der Aufzeichnungen erforderlich sind und die Finanzbehörde bei Ausübung ihrer Befugnisse unterstüt-
zen. Die Finanzbehörden haben dabei in der Regel direkten Zugriff auf die Datenverarbeitungssysteme der Steuer-
pflichtigen bzw. die Steuerpflichtigen müssen dem Finanzamt alle relevanten Unterlagen digital zur Verfügung stellen. 
Wurden alle Unterlagen und Daten geprüft, endet die Prüfung regelmäßig mit einer Schlussbesprechung und einem 
Prüfungsbericht mit den Prüfungsfeststellungen.



Welche Vorbereitungsmaßnahmen sind sinnvoll?
Die Vorbereitung auf eine Betriebsprüfung sollte bereits vor einer konkreten Prüfung beginnen. Eine sorgfältige Buch-
haltung, ordnungsgemäßes Verbuchen der Belege und deren GoBD-konforme Archivierung ist dabei unerlässlich. 
Der Ablauf einer Prüfung sollte gemeinsam mit Steuerberater/innen besprochen werden und im Zuge einer Schwach-
stellenanalyse kritische Punkte, wie z. B. ungewöhnliche Entnahmen- oder Einlagetatbestände aufgedeckt und ent-
schärft werden. Vorab ist zu überlegen, ob eine Verfahrensdokumentation oder die Implementierung eines Tax Com-
pliance Management Systems sinnvoll ist. Während der Prüfung können Steuerberater/innen etwa bei der Entwick-
lung der richtigen Strategie beraten und Lösungsoptionen für streitige Fälle aufzeigen.

Fazit
Gute Vorbereitung auf eine Betriebsprüfung ist das A und O. Steuerberater/innen können dabei durch ihre Erfahrung 
sowohl im Vorfeld als auch während einer Prüfung unterstützen und einen professionellen und sicheren Ablauf ge-
währleisten. Orientierungshilfe bei der Suche gibt der Steuerberater-Suchdienst auf der Webseite der Steuerberater-
kammer Köln unter https://www.stbk-koeln.de/. 

Aus urheberrechtlichen Gründen ist eine Verwendung des Textes nur mit Quellenangabe (Steuerberaterkammer Köln) möglich. 
Fotos sind verfügbar unter: https://www.bstbk.de/de/presse/mediacenter/bildergalerie. Bei Veröffentlichung erbitten wir den Foto-
hinweis „Bundessteuerberaterkammer“ oder „BStBK“ und die Übersendung eines Belegexemplars.

Die Steuerberaterkammer Köln ist eine der 21 Steuerberaterkammern im Bundesgebiet. Sie ist die berufliche Selbstverwaltung 
aller in ihrem Kammergebiet niedergelassenen Steuerberater/innen. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts nimmt sie die durch 
Gesetz übertragenen Aufgaben wahr und vertritt die beruflichen Interessen von rund 7.400 Mitgliedern.
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